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Neue UVG-Prämien 
seit 1.1.2020 
 
Die Prämien der Berufs- 
und Nichtberufsunfallversi-
cherung wurden per 
01.01.2020 erhöht. Mit 
diesen Zusatzprämien wird 
der Teuerungsausgleich bei 
den UVG-Renten finanziert. 
Es handelt sich um eine ge-
setzliche Anpassung, des-
halb besteht kein Kündi-
gungsrecht. Die neuen Prä-
miensätze der UVG-Police 
müssen in der Lohnbuch-
haltung und bei den Lohn-
abrechnungen angepasst 
werden.  
 
Neue Liegen-
schaftskostenver-
ordnung seit 
1.1.2020 
 
Steuern sparen beim Lie-
genschaftsunterhalt ist ab 
1. Januar 2020 möglich. 
Energiesparende und dem 
Umweltschutz dienende 
Massnahmen an einer Lie-
genschaft wirken sich steu-
ermindernd aus:  

 Die Rückbaukosten (Ab-
bruchkosten) eines al-
ten Gebäudes können 
neu als Liegenschafts-
unterhaltskosten gel-
tend gemacht werden, 

 
 
 

sofern anschliessend ein 
Ersatzneubau mit glei-
cher Nutzung und auf 
dem gleichen Grund-
stück errichtet wird. 

 Investitionskosten an 
bestehenden Gebäuden, 
die zur Energieeinspa-
rung und dem Umwelt-
schutz dienen, sind neu 
abzugsfähig. 

Die genannten Kosten 
müssen nicht vollumfäng-
lich im Baujahr steuerlich 
berücksichtigt werden. Die 
Auslagen können auf maxi-
mal drei aufeinanderfol-
gende Steuerperioden ver-
teilt werden, sofern sie im 
Jahr, in dem sie entstanden 
sind, steuerlich nicht voll-
ständig berücksichtigt wer-
den können.  
 
Muss der Vermieter 
eine E-Ladestation 
für Elektroautos in-
stallieren? 
 
Entgegen vielen Meinun-
gen hat ein Mieter keinen 
Anspruch auf die Er-
schliessung eines Stellplat-
zes für ein Elektroauto, die 
Benutzung einer bestehen-
den Ladeinfrastruktur oder 
den Bezug von Gemein-
schaftsstrom zum Laden 
eines Elektroautos.  

 
 
 

Ein möglicher Antrag ist an 
den Vermieter zu stellen 
und bei Bewilligung ist zu 
klären, wer die E-Ladesta-
tion veranlasst, bezahlt 
und wie die Stromkosten-
tragung geregelt wird. 
Ebenso muss geklärt wer-
den, wie vorgegangen wird 
bei Wegzug des Mieters 
und in welchen Frequenzen 
die Anlageerneuerung an-
gesichts der rapiden tech-
nischen Entwicklung statt-
finden soll. 

Swiss eMobility bietet Mus-
terdokumente für Vermie-
ter und Stockwerkeigentü-
mer mit nützlichen Hinwei-
sen: www.swiss-emobi-
lity.ch  
 
Stellenmeldepflicht 
seit 1.1.2020 
 
Der Schwellenwert für mel-
depflichtige Berufsarten 
sinkt ab 1.1.2020 wie vor-
gesehen von 8 auf 5 Pro-
zent der Arbeitslosen-
quote. 

In der Liste der Berufsarten 
ist festgehalten, welche 
Berufsarten vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 
2020 meldepflichtig sind. 
www.arbeit.swiss bietet ei-
nen online-Check, ob eine 
Stelle meldepflichtig ist.  
 
 
 
 



 
 
 
Rentenbezug bei 
der AHV muss an-
gemeldet werden 
 
Viele ältere Arbeitneh-
mende gehen davon aus, 
dass die AHV-Renten auto-
matisch bei Erreichen des 
Rentenalters ausbezahlt 
werden. Da die AHV aber 
eine Versicherung ist, muss 
das Ereignis – der Eintritt 
ins Rentenalter – der Versi-
cherung gemeldet werden. 
Der Anspruch auf die Rente 
entsteht am ersten Tag des 
Monats nach dem entspre-
chenden Geburtstag. Die 
Bearbeitung dauert unter 
Umständen einige Monate, 
daher ist es ratsam, sich im 
Voraus bei der zuständigen 
Ausgleichskasse anzumel-
den. 

Wie hoch die ungefähre 
Rente sein wird, kann on-
line berechnet werden: 
http://bit.ly/2SzAbtq. 
Ebenfalls kann schriftlich 
eine Anfrage gestellt wer-
den, die kostenlos beant-
wortet wird.  
 
Fristlose Kündigung 
auch nach 15 Jah-
ren möglich  
 
Das Bundesgericht bestä-
tige eine fristlose Entlas-
sung einer Mitarbeitenden 
nach 15 Dienstjahren als 
gerechtfertigt. Die Mitar-
beitende zündete sich eine 
Zigarette im Nichtraucher-
Bereich an, machte sich in 
einem Video über ihren 
Vorgesetzen lustig und er-
fasste ihre Arbeitszeit nicht  
 
 
 

 
 
 
korrekt. Diese drei Verfeh-
lungen erachtete das Bun-
desgericht als genügend 
schwer, um auch nach fast 
15 Jahren die fristlose Kün-
digung auszusprechen. 
(Quelle: BGE 8C_800/2016 
vom 12.12.2017)  
 
Entzug der Ge-
schäftsführung bei 
der GmbH 
 
Gemäss Obligationenrecht 
kann jeder Gesellschafter 
bei Gericht beantragen, ei-
nem Geschäftsführer die 
Geschäftsführungs- und 
Vertretungsbefugnis zu 
entziehen oder zu be-
schränken, wenn dafür ein 
wichtiger Grund vorliegt.  

Das Bundesgericht äus-
serte sich nun, was unter 
einem wichtigen Grund 
zu verstehen ist. Es hielt 
fest, dass es nur darum 
geht, die Funktionstaug-
lichkeit der Gesellschafts-
organe aufrecht zu erhal-
ten. Ob ein Grund wichtig 
ist, hängt ausschliesslich 
davon ab, ob das Interesse 
der Gesellschaft gefährdet 
ist. Mögliche Nachteile der 
Geschäftsführung müssten 
der GmbH selbst drohen 
und nicht ihren Gesell-
schaftern. Individuelle In-
teressen seien kein wichti-
ger Grund. Auch «Reibe-
reien» und «Konflikte», die 
sich nicht zum Nachteil der 
Funktionsfähigkeit der Ge-
sellschaft auswirkten, 
seien keine wichtigen 
Gründe. (Quelle: BGE 
4A_693/2015 von 
11.7.2016)  
 
 
 

 
 
 
Wann sind Aus-
zeichnungen, För-
derbeiträge und 
Preise steuerfrei? 
 
Alle wiederkehrenden und 
einmaligen Einkünfte un-
terliegen der direkten Bun-
dessteuer. Es kann aber 
sein, dass bei Zuwendun-
gen im Rahmen von Prei-
sen, Ehrengaben, Aus-
zeichnungen, Stipendien 
sowie Förderbeiträgen im 
Kultur-, Sport- und Wis-
senschaftsbereich es 
sich um Sondertatbestände 
handelt, die diese Zuwen-
dungen von der direkten 
Bundessteuer ausnehmen. 

Konkret können Preise, Eh-
renabgaben und Auszeich-
nungen unter gewissen 
Umständen auch als eine 
Schenkung klassifiziert 
werden, die auch von der 
direkten Bundessteuer be-
freit ist. Eine Schenkung 
liegt vor, wenn einer be-
schenkten Person ein Ver-
mögen oder ein Vermögen-
steil übertragen wird, ohne 
dass die beschenkte Person 
eine Gegenleistung zu er-
füllen hat. Das heisst, es 
darf sich nicht um eine 
nachträgliche Entlöhnung 
für eine Arbeit handeln. 

Um steuerbefreit zu sein, 
müssen diese Leistungen 
die folgenden drei Krite-
rien kumulativ erfüllen: 

 1. Die Person, welche die 
Leistung empfängt muss 
bedürftig sein. 
 2. Die private- bzw. öf-
fentlich-rechtliche Institu-
tion erbringt die Leistung  
 
 
 
 



 
 
 
mit einer Unterstützungs-
absicht. 
 3. Es muss sich um eine 
unentgeltliche Leistung 
handeln.  
 
Dividendenbezug 
Kapitaleinlagere-
serve seit 1.1.2020  
 
Das Bundesgesetz über die 
Steuerreform und die AHV-
Finanzierung (STAF) bringt 
Einschränkungen beim Ka-
pitaleinlageprinzip mit sich. 
Börsenkotierte Schweizer 
Unternehmen können Re-
serven aus Kapitaleinla-
gereserven nur noch dann 
steuerfrei an Aktionäre zu-
rückzahlen, wenn sie min-
destens im gleichen Um-
fang steuerbare Dividen-
den ausschütten.  
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